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asiae Parisiis coratn fratribus praedicatorum super ordinis

transgressione saepius in causam tracli, mullas et magnas expen-

sas facere sunt coacti, regalia et exemta monasteria per tu tarn

Galliam et Angliarn (?) visitata per Cistercienses et per praedica -

tores 34) remedio appellationis sibi providentes et Romanis multam

pecuniam transmittentes evaserunt.“
Selbstverständlich war die Visitation durch Mitglieder der

neu erblühenden Orden, die mau von vorne herein als par¬

teiische Richter anzusehen gewohnt war, wie auch ihre geforderte

Assistenz bei den Kapiteln sehr oneros. Daß es dabei weder

an gegebenen noch genommenen Aergernissen fehlen konnte, liegt

in der Natur einer solchen Zwangsmaßregel. — Daß vielfältig

auch die ökonomische Lage durch die Kapitel und Visitationen

beeinflußt wurde, ist klar. Die Zahl'der Mönche eines Hauses

sollte dem Einkommen entsprechen. Wer sollte dieses schätzen, wenn

nicht die Bischöfe oder die Visitatoren, und selbst wenn es hieß, daß

man es bei der althergebrachten Anzahl belassen, dieselbe aber, wenn

die Einkünfte es gestatten, wieder ergänzen solle, war die Unter¬

suchung dieser Möglichkeit ein Gegenstand der Verhandlung mit

dem Bischöfe und den Visitatoren. Und so feindlich die Klöster

gemeiniglich wegen der selten unterbrochenen Streitigkeiten wegen

Verleihung von Kircheupfründen und Zehntengenuß, wie auch

wegen der zu leistenden Ehrungen und Diözesansteuern gegen

die Bischöfe waren, so war ihr Verhältniß besonders zu frem¬

den Visitatoren kein günstigeres, da deren Untersuchungen Anhalts¬

punkte zur päpstlichen Besteuerung, an der ja dieses und das

nächste Jahrhundert so reich war, zur Genüge boten. — Daß

dadurch die oft so theuer erkauften und verfochtenen Exemtions-

Privilegien fast ganz außer Kraft gesetzt wurden, war ebenso

wenig geeignet, als die in der That überzählig angedrohten

und verhängten Kirchenstrasen für die Reform zu begeistern und

die gewöhnlich beigefügte, jedoch meist wirkungslose Klausel „omni

appellatione remota“ führte geradezu die Geringschätzung und

’ 4) Auch die exemten Benediktmer-Nonnenklöster der Diözesen Padua,

Verona und Treviso sollten auf Auftrag Gregor IX. jährlich durch vier

Predigerbrüder visitirt und reformirt werden. Siehe Bzov. cont. Baron.

Annal. XIII. 346. a. 1227.
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